
Mathematik SII- Grundsätze der Leistungsbewertung und 
Leistungsrückmeldung 

 

Hinweis: Sowohl die Schaffung von Transparenz bei Bewertungen als 
auch die Vergleichbarkeit von Leistungen sind das Ziel, innerhalb der 
gegebenen Freiräume Vereinbarungen zu Bewertungskriterien und deren 
Gewichtung zu treffen. 

 

Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans 
Mathematik hat die Fachkonferenz im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen 
Konzept die nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 
beschlossen. Die nachfolgenden Absprachen stellen die Minimalanforderungen an das 
lerngruppenübergreifende gemeinsame Handeln der Fachgruppenmitglieder dar. Bezogen auf 
die einzelne Lerngruppe kommen ergänzend weitere der in den Folgeabschnitten genannten 
Instrumente der Leistungsüberprüfung zum Einsatz. 
 

Verbindliche Absprachen:  

 Die Aufgaben für Klausuren in parallelen Grund- bzw. Leistungskursen werden im Vorfeld 
abgesprochen und nach Möglichkeit gemeinsam gestellt. 

 Klausuren können nach entsprechender Wiederholung im Unterricht auch Aufgabenteile 
enthalten, die Kompetenzen aus weiter zurückliegenden Unterrichtsvorhaben oder 
übergreifende prozessbezogene Kompetenzen erfordern. 

 Mindestens eine Klausur je Schuljahr in der E-Phase sowie in Grund- und 
Leistungskursen der Q-Phase enthält einen „hilfsmittelfreien“ Teil. 

 Für die Aufgabenstellung der Klausuraufgaben werden die Operatoren der Aufgaben des 
Zentralabiturs verwendet. Diese sind mit den Schülerinnen und Schülern zu besprechen. 

 Die Korrektur und Bewertung der Klausuren erfolgt anhand von nachvollziehbarer Kriterien 
(z.B. eines kriterienorientierten Bewertungsbogens, den die Schülerinnen und Schüler 
als Rückmeldung erhalten). 

 
 
 
Verbindliche Instrumente: 
 
Überprüfung der schriftlichen Leistung 
 Einführungsphase: Zwei Klausuren je Halbjahr, davon eine (in der Regel die vierte 

Klausur in der Einführungsphase) als landeseinheitlich zentral gestellte Klausur. Dauer 
der Klausuren: 2 Unterrichtsstunden. (Vgl. APO-GOSt B § 14 (1) und VV 14.1.) 
 

Grundkurse  - Dauer muss noch den neuen Vorgaben angepasst werden -  

 Grundkurse Q-Phase Q 1.1 – Q 2.1: Zwei Klausuren je Halbjahr. Dauer der Klausuren: 
3 Unterrichtsstunden (die Fachkonferenz hat beschlossen, hier die obere Grenze der 
Bandbreite für Q1 und Q2 zu nutzen). (Vgl. APO-GOSt B § 14 (2) und VV 14.12) 

 Grundkurse Q-Phase Q 2.2: Eine Klausur unter Abiturbedingungen für Schülerinnen 
und Schüler, die Mathematik als 3. Abiturfach gewählt haben. Dauer der Klausur: 3 
Zeitstunden. (Vgl. APO-GOSt B § 14 (2) und VV 14.2.) 
 

Leistungskurse 

 Leistungskurse Q-Phase Q 1.1 – Q 2.1: Zwei Klausuren je Halbjahr. Dauer der 
Klausuren: 4 Unterrichtsstunden (die Fachkonferenz hat beschlossen, in allen 
Klausuren dieser Kurshalbjahre einheitlich zu verfahren). (Vgl. APO-GOSt B § 14 (2) und 
VV 14.2.) 

 Leistungskurse Q-Phase Q 2.2: Eine Klausur unter Abiturbedingungen (die 
Fachkonferenz hat beschlossen, die letzte Klausur vor den Abiturklausuren unter 



Abiturbedingungen bzgl. Dauer und inhaltlicher Gestaltung zu stellen). Dauer der 
Klausur: 4,25 Zeitstunden. (Vgl. APO-GOSt B § 14 (2) und VV 14.2.) 
 

 Facharbeit: Gemäß Beschluss der Lehrerkonferenz wird die dritte Klausur Q1 für 
diejenigen Schülerinnen und Schüler, die eine Facharbeit im Fach Mathematik schreiben, 
durch diese ersetzt. (Vgl. APO-GOSt B § 14 (3) und VV 14.3.) 

 

Anzahl und Dauer der Klausuren: 

Anzahl und Dauer der Klausuren in der 
Qualifikationsphase  

              

Kurse 1. Hj.    2. Hj.    3. Hj.    4. Hj.  

  An-zahl Dauer (in 
Minuten) 

An-zahl Dauer (in 
Minuten) 

An-zahl Dauer (in 
Minuten) 

An-zahl 

Leistungskurse Q1/Q2 2 135 bis 180 2 135 bis 180 2  225 1 

Grundkurse in Q1/Q2 2 90 bis 135 2 90 bis 135 2 135 bis 
180 

1 

Grundkurse in der EF 2 90 bis 135 2 90 bis 135 2 135 bis 
180 

  

 

 
 
Überprüfung der sonstigen Leistung 
In die Bewertung der sonstigen Mitarbeit fließen folgende Aspekte ein, die den Schülerinnen 
und Schülern bekanntgegeben werden müssen: 

 Beteiligung am Unterrichtsgespräch (Quantität und Kontinuität) 

 Qualität der Beiträge (inhaltlich und methodisch) 

 Eingehen auf Beiträge und Argumentationen von Mitschülerinnen und  
-schülern, Unterstützung von Mitlernenden 

 Umgang mit neuen Problemen, Beteiligung bei der Suche nach neuen Lösungswegen 

 Selbstständigkeit im Umgang mit der Arbeit 

 Umgang mit Arbeitsaufträgen (Unterrichtsaufgaben, Hausaufgaben, …) 

 Anstrengungsbereitschaft und Konzentration auf die Arbeit 

 Beteiligung während kooperativer Arbeitsphasen 

 Darstellungsleistung bei Referaten oder Plakaten und beim Vortrag von Lösungswegen 

 Ergebnisse schriftlicher Übungen 

 Anfertigen zusätzlicher Arbeiten, z. B. eigenständige Ausarbeitungen im Rahmen 
binnendifferenzierender Maßnahmen, Erstellung von Computerprogrammen 

 

 
 
Übergeordnete Kriterien: 
 

Die Bewertungskriterien für eine Leistung müssen den Schülerinnen und Schülern 
transparent und klar sein. Die Fachkonferenz legt allgemeine Kriterien fest, die sowohl 
für die schriftlichen als auch für die sonstigen Formen der Leistungsüberprüfung 
gelten. Dazu gehört auch die Darstellung der Erwartungen für eine gute und für eine 
ausreichende Leistung. 
 

 
 
Konkretisierte Kriterien: 
 
Kriterien für die Überprüfung der schriftlichen Leistung 



 Die Bewertung der schriftlichen Leistungen in Klausuren erfolgt über ein Raster mit 
Hilfspunkten, die im Erwartungshorizont den einzelnen Kriterien zugeordnet sind.  
Dabei sind in der Qualifikationsphase alle Anforderungsbereiche zu berücksichtigen, 
wobei der Anforderungsbereich II den Schwerpunkt bildet. 
 
Die Zuordnung der Hilfspunktsumme zu den Notenstufen orientiert sich in der 
Einführungsphase an der zentralen Klausur und in der Qualifikationsphase am 
Zuordnungsschema des Zentralabiturs. Die Note ausreichend soll bei Erreichen von ca. 
45% der Hilfspunkte erteilt werden. Unter 20% der erreichten Punktzahl wird die Note 
„ungenügend“ erteilt. Die weiteren Notenstufen werden äquidistant verteilt. Von den 
genannten Zuordnungsschemata kann im Einzelfall begründet abgewichen werden, 
wenn sich z. B. besonders originelle Teillösungen nicht durch Hilfspunkte gemäß den 
Kriterien des Erwartungshorizontes abbilden lassen oder eine Abwertung wegen 
besonders schwacher Darstellung  (APO-GOSt §13 (2)) angemessen erscheint. 
 
 

Zur Vorbereitung auf die Abiturprüfung werden die Schüler zunehmend an die 
Operatorschreibweise herangeführt. Klausuren beinhalten die drei 
Anforderungsbereiche (AF): Der AF I umfasst die Wiedergabe von Sachverhalten 
aus einem begrenzten Gebiet im gelernten Zusammenhang sowie die Beschreibung 
und Verwendung gelernter und geübter Arbeitstechniken und Verfahrensweisen in 
einem begrenzten Gebiet und in einem wiederholenden Zusammenhang. Im AF II 
werden selbständiges Auswählen, Anordnen, Verarbeiten und Darstellen bekannter 
Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten in einem durch Übung 
bekannten Zusammenhang sowie selbständiges Übertragen des Gelernten auf 
vergleichbare neue Situationen gefordert. Der AF III umfasst planmäßiges 
Verarbeiten komplexer Gegebenheiten mit dem Ziel, zu selbständigen Lösungen, 
Gestaltungen oder Deutungen, Folgerungen, Begründungen, Wertungen zu 
gelangen. Das Schwergewicht der zu erbringenden Leistungen in einer Klausur liegt 
im AF II. Daneben werden AF I und III so berücksichtigt, dass AF I in deutlich 
höherem Maß als AF III vorkommt.  

 
 
 

Kriterien für die Überprüfung der sonstigen Leistungen 

Im Fach Mathematik ist in besonderem Maße darauf zu achten, dass die Schülerinnen und 
Schüler zu konstruktiven Beiträgen angeregt werden. Daher erfolgt die Bewertung der 
sonstigen Mitarbeit nicht defizitorientiert oder ausschließlich auf fachlich richtige Beiträge 
ausgerichtet. Vielmehr bezieht sie Fragehaltungen, begründete Vermutungen, sichtbare 
Bemühungen um Verständnis und Ansatzfragmente mit in die Bewertung ein. 

 
Im Folgenden werden Kriterien für die Bewertung der sonstigen Leistungen jeweils für eine 
gute bzw. eine ausreichende Leistung dargestellt. Dabei ist bei der Bildung der Quartals- und 
Abschlussnote jeweils die Gesamtentwicklung der Schülerin bzw. des Schülers zu 
berücksichtigen, eine arithmetische Bildung aus punktuell erteilten Einzelnoten erfolgt nicht:  

 

Leistungsaspekt 

Anforderungen für eine 

gute Leistung ausreichende Leistung 

 Die Schülerin, der Schüler 

Qualität der 
Unterrichtsbeiträge 

nennt richtige Lösungen und 
begründet sie 
nachvollziehbar im 
Zusammenhang der 
Aufgabenstellung 

nennt teilweise richtige Lösungen, 
in der Regel jedoch ohne 
nachvollziehbare Begründungen 



geht selbstständig auf 
andere Lösungen ein, findet 
Argumente und 
Begründungen für ihre/seine 
eigenen Beiträge 

geht selten auf andere Lösungen 
ein, nennt Argumente, kann sie 
aber nicht begründen 

kann ihre/seine Ergebnisse 
auf unterschiedliche Art und 
mit unterschiedlichen Medien  
darstellen 

kann ihre/seine Ergebnisse nur 
auf eine Art darstellen 

Kontinuität/Quantität beteiligt sich regelmäßig am 
Unterrichtsgespräch 

nimmt eher selten am 
Unterrichtsgespräch teil  

Selbstständigkeit bringt sich von sich aus in 
den Unterricht ein 

beteiligt sich gelegentlich  
eigenständig am Unterricht 

ist selbstständig ausdauernd 
bei der Sache und erledigt 
Aufgaben gründlich und 
zuverlässig 

arbeitet Rückstände nur teilweise 
auf 

strukturiert und erarbeitet 
neue Lerninhalte weitgehend 
selbstständig, stellt 
selbstständig Nachfragen 

erarbeitet neue Lerninhalte nur 
mit umfangreicher Hilfestellung 

erarbeitet bereitgestellte 
Materialien selbstständig 

erarbeitet bereitgestellte 
Materialen eher lückenhaft 

Hausaufgaben erledigt sorgfältig und 
vollständig die 
Hausaufgaben 

erledigt die Hausaufgaben 
weitgehend vollständig, aber 
teilweise oberflächlich 

trägt Hausaufgaben mit 
nachvollziehbaren 
Erläuterungen vor 

nennt die Ergebnisse, erläutert 
erst auf Nachfragen und oft 
unvollständig 

Kooperation bringt sich ergebnisorientiert 
in die Gruppen-/Partnerarbeit 
ein 

bringt sich nur wenig in die 
Gruppen-/Partnerarbeit ein 

arbeitet kooperativ und 
respektiert die Beiträge 
Anderer 

unterstützt die Gruppenarbeit nur 
wenig 

Gebrauch der 
Fachsprache 

wendet Fachbegriffe 
sachangemessen an und 
kann ihre Bedeutung 
erklären 

versteht Fachbegriffe nicht immer, 
kann sie teilweise nicht 
sachangemessen anwenden 

Werkzeuggebrauch setzt Werkzeuge im 
Unterricht sicher bei der 
Bearbeitung von Aufgaben 
und zur Visualisierung von 
Ergebnissen ein 

benötigt häufig Hilfe beim Einsatz 
von Werkzeugen zur Bearbeitung 
von Aufgaben 

Präsentation/Referat präsentiert vollständig,  
strukturiert und gut 
nachvollziehbar 

präsentiert an mehreren Stellen 
eher oberflächlich, die 
Präsentation weist 
Verständnislücken auf 

Schriftliche Übung ca. 75% der erreichbaren 
Punkte 

ca. 50% der erreichbaren Punkte 

 
 
Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung:  
 
Zum Ende eines jeden Quartals gibt der Fachlehrer eine Rückmeldung zum 
Leistungsstand und bietet Sprechstunden für die individuelle Beratung an. 
 
 


